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Q uelle: Auszug a us den Geoba sisda ten der Niedersächsischen 
V ermessungs- und K a ta sterverwa ltung

Anmerkung:
Aufgrund der Ma ß stäblichkeit des R egiona len R a umordnungsprogra mmes La ndkreis 
Cloppenburg (1 : 50.000) sind dessen Abgrenzungen nicht pa rzellenscha rf und nur a ls 
grobe Übersicht zu betra chten.
Durch sich überla gernde Da rstellungen können evtl. einzelne Bela nge oder Puffer-/
Absta ndsflächen nicht zu erkennen sein.
Die ka rtogra phischen Da rstellungen der in der Legende verzeichneten Bela nge sind
z. T. nur für da s Gebiet der Gemeinde La strup vollständig. Die Da rstellungen a uß erha lb
des Gemeindegebietes erheben keinen Anspruch a uf V ollständigkeit.

HARTE AUSSCHLUSSFLÄCHEN 
 
Flächennutzungen (vgl. Plan 1) 
 

 W ohngebäude 
 Besiedelter Bereich mit W ohnnutzung 
(gem. §§ 30, 34 Ba uGB) 

 300 m-Absta nd zu besiedelter Bereich 
mit W ohnnutzung  
(gem. §§ 30, 34 Ba uGB) 

 300 m-Absta nd zu Einzelhäusern und 
Splittersiedlungen im Auß enbereich  
(gem. § 35 Ba uGB) 

 W ochenendha us-, Ferienha us- und 
Ca mpingpla tzgebiete 

 300 m-Absta nd zu W ochenendha us-, 
Ferienha us- und Ca mpingpla tzgebiete 

 K ernkra ftwerk U nterweser 
 Flugpla tz 

 
Infrastruktur I (vgl. Plan 1) 
 

 Pla nung A 20 K üstena utoba hn 
 40 m-Ba uverbotszone zu Autoba hnen 
 Bundes-, La ndes- und K reisstra ß en 
 20 m-Ba uverbotszone zu vorha ndenen 
Bundes-, La ndes- und K reisstra ß en 

 Ba hna nla gen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infrastruktur II: Versorgungsleitungen, 
Wasser, Kulturgüter und Wald  
(vgl. Plan 2) 
 

 Elektrizitäts-Freileitungen 
 R ohrfernleitung (Süß ga s) 
 Minera lölleitung 
 Fernwa sserleitung 
 Grundwa ssermessstellen 
 R ichtfunktra sse Da nga st - W ehden  
(mit U mgebungsschutz) 

 R ichtfunktra sse BHV  5  
(mit 50 m U mgebungsschutz) 

 BOS-R ichtfunktra sse der Polizei 
(mit 30 m U mgebungsschutz) 

 R ichtfeuerlinien mit Freiha ltebereichen 
 Fließ gewässer I. Ordnung 
 Fließ gewässer II. Ordnung 
 Stehende Gewässer > 1 ha  
 50 m-Absta nd zu Gewässern I. Ordnung 
und stehenden Gewässern > 1 ha  

 Deich 
 50 m-Absta nd zu Deich 
 K ulturelle Sa chgüter  
 Bodendenkma le 
 Ba udenkma le 
 W urten / Dorfwurten 

 
Naturschutzrechtlich geschützte Gebiete 
sowie Erholung (vgl. Plan 3) 
 

 Na tiona lpa rk 
 Na turschutzgebiet  
 EU -V ogelschutzgebiet  
 La ndscha ftsschutzgebiet „Ma rschen a m 
Ja debusen –Ost“ 

WEICHE AUSSCHLUSSFLÄCHEN 
 
Flächennutzungen (vgl. Plan 1) 
 

 Gewerbliche Ba uflächen 
 300 m-Absta nd zu gewerblicher 
Ba ufläche 

 Gemeinbeda rfsflächen und Flächen für 
Sport- und Spiela nla gen 

 Grünflächen  
 Flächen für V ersorgungsa nla gen  
 Sonstige Sonderba ugebiete  
(ohne Sonderba ugebiet W indenergie) 

 400 m-Absta nd zu besiedelter Bereich 
mit W ohnnutzung (gem. §§ 30, 34 
Ba uGB) (zusätzlich zu den ha rten 
Ausschlussflächen, a lso insg. 700 m) 

 200 m-Absta nd zu Einzelhäusern und 
Splittersiedlungen im Auß enbereich  
(gem. § 35 Ba uGB) (zusätzlich zu den 
ha rten Ausschlussflächen, a lso insg. 
500 m) 

 
Infrastrukturen I (vgl. Plan 1) 
 

 60 m-Absta nd zu Pla nung A 20 
(zusätzlich zu den ha rten 
Ausschlussflächen, a lso insg. 100 m) 

 80 m-Absta nd zu Bundes-, La ndes- 
und K reisstra ß en (zusätzlich zu den 
ha rten Ausschlussflächen, a lso insg. 
100 m) 

 150 m-Absta nd zu Ba hna nla gen  
 
Infrastruktur II: Versorgungsleitungen, 
Wasser, Kulturgüter und Wald  
(vgl. Plan 2) 
 

 30 m-Absta nd zu R ohrfernleitung – 
Süß ga s 

 55 m-Absta nd zu Minera lölleitung 
 100 m-Absta nd zu Elektrizitätsfrei-
leitungen 

 W a ldflächen zzgl. 100 m-Absta nd 
 Gepla nte NOR GER -Tra sse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturschutzrechtlich geschützte 
Gebiete sowie Erholung (vgl. Plan 3) 
 

 Na turdenkma l 
 FFH-Gebiete 
 § 30 BNa tSchG-Biotope 
 La ndscha ftsschutzgebiet “Stroha user 
Pla te“ 

 V orra nggebiet für Na tur und 
La ndscha ft 
(LR P 2016 LK  W eserma rsch) 

 V orra nggebiet für Grünla ndbewirt-
scha ftung, -pflege und -entwicklung 
(LR P 2016 LK  W eserma rsch) 

 Groß flächige K ompensa tionsflächen 
(W iesenvögel) 

 300 m-Absta nd zu 
K ompensa tionsflächen für 
W iesenvögel 

 1.000 m-Absta nd um W eiß storchhorst 
 400 m-Absta nd zum EU -
V ogelschutzgebiet „Ma rschen a m 
Ja debusen- Ost“ (V orsorgea bsta nd 
Ga stvögel, hier: Nonnengänse) 

 400 m-Absta nd zum 
La ndscha ftsschutzgebiet „Ma rschen 
a m Ja debusen- Ost“ (V orsorgea bsta nd 
Ga stvögel, hier: Nonnengänse) 

 1.000 m-Absta nd zu EU -
V ogelschutzgebiet „U nterweser“ 
(V orsorgea bsta nd Brutvögel, hier: 
R ohrweihe) 

 La ndscha ftsschutzgebiet „Stroha user 
Pla te“ zzgl. 1.000 m-Absta nd 
(V orsorgea bsta nd Brutvögel, hier: 
R ohrweihe) 

 Interna tiona le Bedeutung für 
Ga stvögel 

 Na tiona le Bedeutung für Ga stvögel 
 Sehr hohe Bedeutung - 
La ndscha ftsbild 

Anmerkungen:
„Ha rte Ausschlussflächen“ definieren die Bereiche, die für eine W indenergienutzung grundsätzlich nicht in
Betra cht kommen wie z.B. Infra strukturen, W ohngebiete, Na turschutzgebiete, etc.
„W eiche Ausschlussflächen“ definieren Bereiche, die a ufgrund der öffentlichen oder kommuna len W illen-
bekundung nicht a ls Gebiete zur W indenergienutzung zur V erfügung stehen sollen. Die weichen Ausschluss-
flächen unterliegen der kommuna len Pla nungshoheit und sind der Abwägung zugänglich. Die Gründe für den 
Ausschluss der Gebiete, die durch weiche Ausschlussflächen definiert werden, müssen deutlich hera usgestellt 
werden. Die weichen Ausschlussflächen sind einer erneuten Betra chtung und Bewertung zu unterziehen, wenn 
da s Ergebnis der "Sta ndortpotenzia lstudie für W indpa rks im Gebiet der Gemeinde Sta dla nd" der W indenergie 
nicht substa nziell R a um einräumen sollte.

FNP        =  Flächennutzungspla n (Gemeinde La strup)
NLStbV    =  Niedersächsisches La ndesa mt für Stra ß enba u und V erkehr
ALK         =  Automa tisierte Liegenscha ftska rte
LK  CLP   =  La ndkreis Cloppenburg
Anmerkungen:

Abkürzungen

1NLW K N-U mweltda tenserver, Gemeinde La strup, La ndkreis Cloppenburg (jeweils 2014)

Durch sich überla gernde Da rstellungen können evtl. einzelne Bela nge oder Puffer-/
Absta ndsflächen nicht zu erkennen sein.
Die Da rstellungen a uß erha lb des Sta dtgebietes erheben keinen Anspruch a uf V ollständigkeit.

Quellen:

Vorabzug

* Die Darstellung der Suchräume erfolgt vorbehaltlich der Übernahme der 
  Darstellungen aus Karte 7 des LRP 2016 des LK Wesermarsch in das sich in
  Neuaufstellung befindliche RROP (siehe textliche Erläuterungen) sowie 
  vorbehaltlich weiterer Fauna-Kartierungen!
  Die Darstellung der Suchräume erfolgt vorbehaltlich der weiteren Abstimmung
  mit dem Nds. Landesamt für Denkmalschutz,  mit der Zentralen Polizeidirektion
  Hannover sowie vorbehaltlich der nachfolgenden Abstimmung mit der 
  EWE Netz GmbH.

Suchräume für Windparks nach Ausschluss
der harten und weichen Ausschlussflächen*

Suchra um a b 3 W EA
Bestehende W indpa rkfläche
Erweiterungsfläche bestehender W indpa rks
K leinfläche (ma x. 1 W EA)
K leinfläche (nicht zur Aufstellung geeignet)
V orbeha lt - BOS-R ichtfunktra sse Polizei
V orbeha lt - Fernrohrleitung (Süß ga s)

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Ha rte Ausschlussflächen
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

W eiche Ausschlussflächen

Grenze des Gemeindegebietes
Sonderba ugebiet (W ind) (FNP der jeweiligen Gemeinde)

@A V orha ndene W indenergiea nla gen
@A Gepla nte W indenergiea nla gen

Ausschlusskriterien

Nachrichtliche Darstellungen

04-10/16 +
06/17
04-10/16 +
06/17
06/2017


